
; ,.'y 

der AbgeorcIncten SUL)P!'ü'I r 

und Genossl'?li. 

betreffend (it:t"i:} Bund(::,~s 

Gewährung von Zulagen an Dcsltz2r 

Die gefertigten 

13undesgerietz vorn -'1 

.. 

lagen an dia Besit~eL dc~ alle l.nen KDrntner Kreuzes 
. 1 \ -t 

für !I Ir a p f ~~ r!<::f2; i t 11 (Jd(:.: L~ ~~!.':.~~:~; ,-)1-) (::! J.~~= ~~. i~;_iJ:t1. t,i1e 'c ~<:C("! 'IZE":.S 

Der Nationalrat hat , .. 

L91:-i/19 

4 • 11, 1. 919 d n.6 .j 

.' ,.< -

, " 
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nachgesehen sinti, 

§ . 2 Abs. 1 Die Zulagen sind auf Antrag zu ':Jewähren • 

§ 3 

§ 4 

§ ,5 

(2) Personen mit deffi Wohnsitz im Inland haben den 

i\ntrag beim .liund(:;sministel.'ium Lanc1esver-

teidigung, h~l'sor:en mit ,J.cm "Tolm;=;itz im Au,sland 

bei der nach ihrem i~z zustindigen Uster-

reichischen \lt:'t:'tn'::l:unqsbehö ('}~Lnzubringen. Hie-

bei ist die Verleihung des 3.11qemeinen oder be-

sonderen l(~i.cr~tnccr l{reuzes i''l'apf(~rkei t." nachzu-

'ileisen. 

(3) Ober die Antrtige gemäß Abs. 2 entscheidet das 

Bundesminls t,(:;1:i WH für Landcsvert:eidlgung" 

(1) 

(2) 

Die Zulagen ~Jebühren abi. 1.1970 monatlieh den 

im § 1 ':renan.nl:cn Personc:~n r die den Antrag gemäß 

§ 2 i\.bs. 2 bis zum 31.12.1970 .;;!ingebracht haben. 

nach dem 31.12.1970 einbringen, aebfihrt die Zulage 

ab dem auf den Zeitpunkt der Antragsteilung nächst­

folgenderi Z4.öno.tsersCen oder r wenn der Einbringungs­

tag auf einen lilonGi.b3(~.cS tC:X1 c:i.ll t, ab diesem3 

(3) Die Höhe der Zulage beträgt 

a,) für das besondere [\:.'irntnerKr:euz der ' lI 'rapferkei t I1 

S 150. ~.-

b) Für das allg0.I1'i71ine Eärn'tner Kreuz für lI'I:apfer­

kai tU S 75.-'-

Die durch e~ Bundesgesetz veranlaßten Eingaben, 

Beilagen und 

befreit. 

(1) Die Zulagen nnch dieseill 

9,'1nz1ich 

(2) Sofcrne Lei:;; 

i.Töhe 

atz sind der Exekution 

t' 
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Leistungen Bezüge aus 6ffentlichen Mittel anzurechnen sind, 

bleiben die Zulagen nach diesem Bundesgesetz bei der Erhlit~­

lung der Höl1C des Einko:ü1P~en5 und bei der ?estsetzung der 

Leistungen außer .Jetracht. 

§ 6 (1) Der Anspruch auf diese Zulage erlischt: 

a) wenn sich nachträglich herausstellt, daß die 

Voraussetzungen, unter denen die Zulagen ge­

währt wurden, im Zeitpunl::.t der Ge'iviihrung nicht 

gegeben "laren, 

b) wenn der Anspruchsberechtigte die österreichische 

Staatsbtirgerschaft verliert, 

c) Vlenn der Anspruchsberechtigte .,·regen eines Ver­

brechens zur Strafe des schweren Kerkers rechts­

kräftig verurteilt .,ürd~ l:ird die Verurteilung 

getilgt oöer 'V/cnIon die I~echtsfolgen endgültig 

nachgesehen, so lebt der Anspruch mit den auf 

den Zei tpunkt der T.ilgur.·J ;')c~er :Nachsich t der 

RecnJcsfolgen nächstfolc)cnck:m L'ionatsersten, oder, 

vlenn dieser Zeitpunkt e.uf eü1en 1'1cnatsersten. fällt, 

mit ~iesem Tag wieder aUI. 

(21 Auf die Zulagen k2~n jeder~eit verzichtet werden. 

Der Verzicht kann widerrufen werden; dem Widerruf 

konunt keine rlick~;iirkenC:ie l(l''-'.ft hinzu. 

§ 7 (I) Die Zulagen sind halbjahrlieh im vornhinein, und 

§ 8 

Zl'tlar I in den ~londten ,J;inner und .. ;uli jeden .Tah.res 1 

auszuzahlGn. 

(2) Im FailG e11':25 AJJlobens eineS ZÜ1;3Ql'Uch::::".öerecht.igten 

sind jene nach Ans. 1 ausgezahl~en ~ulagen, die auf 

leben entfa11en; n:.Lcht :.::urLlckzu2d.hlt.::,n ~ 

n;"'L'forc1crlichen 

2\usga.l)f:~:n ~) 1(1(1 

auf Grund dGS 'r l~n-Zulugengeset2es 

1962 in .r: j 1. t.t zu 
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§ 9 Dieses Bundesgesetz tritt mit LI. 1970 in I(raft. 

§ 10 Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hin­

sichtlich oe,:; § 4 das Bundesministerimn für Finanzen 

im Einvernellm,an mit dem Bundesministeriurn für Landes-

verteidigung, hinsichtlich des § 5 Abs.l das ßundes­

ministerium für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes­

ministerium für Landesvert.eidigung, im übrigen das 

DundesminisJceriurn für Landesverteidigung betraut. 

Begründung: 

Sei t 1958 erha1 ten elie 'l'räger der goldenen und der silbernen 

Tapferkei tsmedaillen aus dem Ers ten \Jeltkrieg auf Grund bundes­

gesetzlicher HeC;elung ei.ne !1:ona t.liche Zulage ('I'apferkei ts­

medai11enzulu.gcngesetz). Auf Grund einer l'iovelle vom 23.11.1966 

gebührt den Trtlgern des Maria-Theresien-Ordens ein Ehrensold. 

Die zweite P.c:puhlik hJ l: 30mi t grunds.':i tz Lieh wie viele andere 

europäische Staaten, den auf Grund von Tapferkeit im nahmen 

der al tös terrcichischen )\:nilee aus<]ezeichneten Soldaten sicht-

bare Anerkennun1 Ilt~ 

1910/19 haben AnqehöriGe 
~ ~ 

der altö;:3b~rreichisch(::n Armee aber auch viele Fre.ü/illige 

die auf Kü::-itner Gebiet vo;c~Jedrung(::!nen l~i.nhei t811 der n8U-

l:ionen 

:luf~reha.l tc;n und t. DU.i:ch dL:; ha.rtr::n und ':lechsel-

vol1~n eier 

lang es, 

Volk8s und seinen ~illen terreich zu ve~b18iben a1..1f-

JahrC3 1920 zu schaffen. 

Tl in einer fast hoffnungs-

s alten Vaterlandes 

r 

s tellCX1den 
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Befehle erfolgreic~ gehandelt, ein Umstand, der in der 

. a1 t:ös terre.ichischen l-irmee Grund für eine Verleihung des 

Maria-Theresien-Ordens gewesen wäre. 

In Anerkennung des Einsatzes der Ab1,'lehrkämpfen hat das 

Land Kärni.:en ZlliLl bleibenden Gedächtnis an die Kämpfe zur 

Abwehr der südslaHischen Einbrüche und in die Bcuahrung 

der Freiheit Kärntens das Kärntner Kreuz gestiftet .• 

Die diesbezüglichen Statuten \'mrden mit Verordnung am 

4.11.1919 vom KäIrntner Landesra'c genehmigt, sie sahen 

ein allgemeines und ein besonderes lZärntner l<:reuz sm'lOhl 

für 'rapferkei t, als auch für Verdienste vor. Das allgemeine 

Kärntner Kreuz für fI'I'apferkeit" \'Jurden jenen verliehen, 

die an einem Gefecht teilgenommen haben oder <.lurch feind­

liche Jümlirkung vel."';·lUndet '!,'lUrden. Das besondere Eärntner 

Kreuz für ilrrapfe:rkei t" wurde über l\ntraq für hervorrc-;.qende 

betehl des Landesbefehlshab0rs, des ~esonderen ~är~t~8r 

reg-ierung verlautbart. 1m ::::ärntner La~ldesarchiv erliegen se-

mi t t11,ndeutige Unterlagen über die Träger des Kärntner I\:1.'euzes, 

tvl1,t der Zuerkennung des Kärntner Kreuzes erfolgte gleichzeitig 

die Ausgabe einer Legitimationskartc$ 

Die am lo.Okt. 1970 bevorstehende 50 Jahr'-Feier der Eärntner 

Volksabstircu:nung gibt nun Anlaß den noch überlebenden Trägern 

des f~ärntner Kreuzes für "Tapferkei tU seitens des BUIldesvolkes 

zum Ausdruck zu bringen, daß ihr Einsatz für die Erhaltung 

des Gebietes der Republik unvergessen bleibt und eine sicht­

bare ~':Urdigung erfährt. 

Die Zahl der Träger der beiden Kärn.tner Kreuze für Tapferkeit, 

die zu 90% ein Lebensalter von 70 Jahren erreicht haben, betrug 

<.lID 1. 5.1968 rund 1. 500. D.iese Zahl dUrfte seit. diesem Zeitp1.lnl~ t 

durch c1i(~ vielen 'rodesfi:ille unter den lJ:Y:lehrkäI:lpfern qerinqcl.:' qe-

vTorcerr se.Ln. Unter ZU<J'r:ur.dlegunq der Zulag:cm güEi.iiß § :3 1:.0S.· :3 

und i(~. d.C':nkonlmenden Jain"e.n auf Grund der Alterssch5.cj,tur1.g stLi.ncl:iq 
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Im Hinbl.ick dar;:lL;,' f ß die bereits im Hause vorliegende 

Novelle zum ~['aI:, ferkei tsmedaillenzu1.a.creTl<jcse tz für' das 

Jahr 1970 einen Mehrauf'i'land von 8 l\'i,i,a. S (~rfordert, er­

scheint der für eine Bedeckung des Gesetzesantrages erfor­

derliche Be:i:rag von 1,5 ;YIill. S, besonders im Hinblick auf 

die bevorstehende 50 cJahr-Peier der l(ärntner Volksabstimmung 

nich t als ins G(~\'lich t fallend, Umso me i.l r , als seitens des 

Bundes aus diesem Grunde Bereitschaft zu Jubliläumsgaben 

im Rahmen der verschiedenen Ressorts enlartet vmrden können. 

Die auf Grund des vorliegenden Gesetzesentwurfes aufzuwenden­

den Hittel ',verden zweifellos die einzigen sein, die unmi ttel­

bar jenen zugute kormnen, die die realen Voraussetzungen durch 

Einsatz ihres Lebens dafür geschaffen haben, daß der lo.Okt. 

1970 überhaupt gefeiert vJerden kann. 

Die Kompetenz des Bundes bZ\'lo des Dundesr.ünisteri ums für 

Landesverteidigung kann aus folgenden Gründen nicht in 

Zweife: gezogen werden: 

a) Die Anspruchsberechtigten haben für die Erhaltung des 

Terri toriurns der Eepublik: üst~;J:T2:Lc:l frci\'lillig ih:c Leben 

eingesetzt. 

b) Der vorliegende l\ntrag trägt zur Pfl8g'c G.Cl:" :'Jchrb8J:~ei t­

schaft unserer Jugend bei, der damit deutlich vor Augen 

geführt vlird f daß der "ünsatz fU:: öie Gnversehrthei t 

des Staatsgebiet.es, '{,renn auch reichlich spä-t, Anerkennung 

durch die VOlksvertretung , fin(::'et, und schließlich 

c} die Erhaltung der Unversehrtileit des Staatsgebietes ist 

auf Grund der Bundesverfassung Bundessache und damit in 

weiterer Folge alle';'lciteren r:aßnahmen, die in Zusammen­

hang damit stehen. 

Die meritorischen Bestimmungen des Gesetzes decken sich im 

t'lesentlichen mi t dem nerzei tigen Inhalt des Tapferkei,ts­

medaillenzulagenCjesetzes, sodaß für ihren Voll:zug hinreichend 

Erfahrunc.;en bestetlen. Außer der erstrraligen Erfassun,~.f de'r 

Zulagenempfänger ergib t sich bei de:r Durchführung des Gesetzes 

keine '~'lesentllche lÜ1S'.lEÜ tunq di;~~) ~h;:,r.'t/ialtung3auf\tlandes. 

Für die f:i.nanz:Le11G Eledec.i.:unq Cl~ir.C! gl-2i.ch wie für die :rovelle 

1970 Vorsorge zu treffen. 

In formeller Eins i.ch C, ';1 i rcl 08c:,11 t.!'i19t: I diesen Antrag den 
Finc1I1z"- tlnd Blltl\-fet~~lu;~)::~ ~iI) ZL1Z11~'l::.:.L;~3(~:;.l14' 
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